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1. Art und Maß der baulichen Nutzung

WA
Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

3. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche Gemeinde
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, Schutzzonen

GW
S

3

Quell- und Grundwasser-Schutzgebiet
(Heilquellenschutzgebiet Schutzzone Zone 3)

5. Sonstige Planzeichen

St
Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze (St)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(z.B. § 1 Abs. 4  § 16 Abs. 5 BauNVO )

Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise

0,4

II / III

Grundflächenzahl (GRZ, als Höchtmaß)

Zahl der Vollgeschosse, als Höchtmaß
(zweigeschossig = II, dreigeschossig = III)

Art der Bebauung
a = abweichende Bauweise
(entspr, offene Bauweise mit Gebäudelängen > 50m)

a

Einrichtung zur Energieversorgung des Versorgungsträgers
(durch Baulast gesichert - Versorgungsfläche Elektrizität)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Darstellung aus der Katasterunterlage: Abzubrechendes Gebäude

Bezugspunkt (durch Vermessung definierte Bezugshöhe in m ü. NN)
Planung: ·· plan Hc ·· Stadt- und Regionalplanung,  Architekt • Stadtplaner Dipl.-Ing. Ivar Henckel (AK Nds)

Stand: März 2026

 ÜBRSICHTSPLAN (Maßstab 1/2.5000)

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © LGLN 2025

Maßstab 1/1000
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Landkreis Schaumburg

Stadt Bad Nenndorf
Ortsteil Waltringhausen

Bebauungsplan Nr. 110
"Wohnen an der Mühle"
mit örtlicher Bauvorschrift (ÖBV)
Verfahren der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB

M. 1 : 1000     Entwurf

3. Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:
·· planHc ·· Stadt- und Regionalplanung
Dipl,-Ing. Ivar Henckel, Architekt, Stadtplaner (AK Nds, SRL),
Schmiedeweg 2, 31542 Bad Nenndorf, www.planhc.de

Bad Nenndorf, den

Planverfasser
PLANZEICHNUNG (Maßstab 1/1000)

PRÄAMBEL UND VERFAHRENSVERMERKE

ERKLÄRUNG DER PLANZEICHEN  (PlanzV 90)

Präambel und Ausfertigung
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des
§58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der
Rat der Stadt Bad Nenndorf diesen Bebauungsplan Nr. 110 "Wohnen an der
Mühle"  bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden Textlichen
Festsetzungen beschlossen.

Bad Nenndorf, den

Bürgermeisterin Stadtdirektor

1. Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Nenndorf hat in seiner Sitzung am
21.03.2012  die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 110 "Wohnen an der
Mühle" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 31.03.2012 ortsüblich
bekannt gemacht worden.

Bad Nenndorf, den

Stadtdirektor

2. Planunterlage
Kartengrundlage - Liegenschaftskarte: Gemarkung: Waltringhausen,  Flur: 5 + 6
Maßstab: 1: 1000
Die Verwertung richtet sich nach § 5 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über
das amtliche Vermessungswesen (NVermG) vom 12. Dezember 2002 (Nds GVBl.
2003).
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die
städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze
vollständig nach (Stand vom Juni 2025). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der
Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit
der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

ÖbVI Westphal
Springe, den

4. Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Nenndorf hat in seiner Sitzung am
21.03.2012 dem Entwurf des Bebauungsplan Nr. 110 "Wohnen an der Mühle"
zugestimmt und die Öffentliche Auslegung beschlossen.
Der Auslegungsbeschluss ist am 31.03.2012 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 10.04.
bis einschl. 10.05.2012 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Bad Nenndorf, den

Stadtdirektor

5. Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Bad Nenndorf hat den Bebauungsplan Nr. 110 "Wohnen an
der Mühle" nach  Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner
Sitzung am 31.10.2012 als Satzung  (§ 10 BauGB) sowie die Begründung
beschlossen.

Bad Nenndorf, den

Stadtdirektor

6. Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 110 "Wohnen an der Mühle"
ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am                   ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am                      rechtsverbindlich geworden.

Bad Nenndorf, den

Stadtdirektor

7. Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel der
Abwägung

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des
Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Mängel der
Abwägung nicht geltend gemacht worden.

Bad Nenndorf, den

Stadtdirektor
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